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Sehr geehrte Gemeindebewohnerin!  
 

Sehr geehrter Gemeindebewohner! 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SPERRMÜLL-Anlieferungen 
Kostenbeitrag zu Entsorgungsgebühren 
Wie Sie wissen, wird für die fachgerechte Entsorgung  

von Sperrmüll und Altholz  
(nicht: Bauschutt, Verpackungsmaterial, etc.)  
bei Saubermacher oder Komex ein Kostenbeitrag zu Entsor-

gungsgebühren (in Abhängigkeit von den im Haushalt wohnhaft 

gemeldeten Personen) durch die Marktgemeinde Mooskirchen 

gewährt und auch Wiegegebühren ersetzt. 
 

Voraussetzung ist die Vorlage einer an die Marktgemeinde 

Mooskirchen adressierten Rechnung mit Angabe des Entsorgers 

und der abgelieferten Stoffe. 
 

Die Rückerstattung für alle Rechnungen, die bis Mittwoch, 
28.12.2016 – 12.00 h bei uns einlangen, erfolgt noch vor dem 
Jahreswechsel. Nachträglich sind Zuerkennungen (ausgenom-

men für Anlieferungen, die eventuell noch am 29. oder 30.12. 

erfolgen) ausnahmslos nicht möglich! 
 

Bitte beachten Sie, dass auf jeder Rechnung Ihre Bankverbin-

dung mit IBAN und BIC angegeben sein muss! 

 

Donnerstag, 15. Dezember 2016  
Entgegennahme von PROBLEMSTOFFEN 
erfolgt in diesem Jahr nochmals beim Alten Rüsthaus 

zwischen 17.00 und 19.00 Uhr . 
 

Die Annahme von haushaltsüblichen Mengen ist kostenlos. 
 

Bitte denken Sie daran, dass die Zufahrt zur Abgabe-

stelle nur aus einer Fahrtrichtung möglich ist. 
 

Zudem beachten Sie bitte,  
dass es sich um Problemstoffe aus Ihrem Haushalt handelt, die 

Sie verpflichtet sind, einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzu-

führen. 

Deshalb übergeben Sie Ihre Sonderabfälle an diesem Abend - 

noch dazu kostenlos – dem befugten Personal von Firmen Sau-

bermacher bzw. Komex.  
 

Die Mitarbeiter der Marktgemeinde Mooskirchen dürfen diese 

Stoffe nicht annehmen, weil sie zum einen nicht speziell ausge-

bildet sind und andererseits die Marktgemeinde Mooskirchen 

auch nicht Abfallnehmer (sprich: Eigentümer Ihrer Sonderab-

fälle) werden darf! 
 

DANKE für Beachtung und freundliche Kenntnisnahme. 
 

„Stögersdorfer Adventzauber“ – 

Samstag, 17.12.2016:       ab 14h – „Mascha-Hof“ 
 

Für musikalische Umrahmung und ein umfangreiches kulina-

risch-adventliches Angebot ist gesorgt.  

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einen karitativen 

Zweck erfüllen 

die Veranstalter 

mit Hilfe aller Be-

sucherInnen 

auch: 

Sie sind zur 
Teilnahme am 

ADVENT-
SPIEL herzlich 

eingeladen, 
dessen 

Reinertrag zur Gänze unserer 9jährigen Mitbewohnerin 
Jasmin SPARI  aus Stögersdorf zugute kommt. 
Um Ihre Unterstützung wird herzlich gebeten! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winterdienst 

Allen Informationen zu diesem Thema – insbesondere der  Ver-
pflichtung der Grundeigentümer, 
Gehwege oder bestimmte Bereiche entlang der Grundstücks-
grenze zwischen 6:00 und 22:00 Uhr von Schnee und Verunreini-

gungen zu säubern, sowie bei Schnee und Glatteis zu bestreuen – 

fügen wir folgendes hinzu: 

Im Zuge der Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen 

Verkehrsflächen kann es aus arbeitstechnischen Gründen vor-

kommen, dass die Straßenverwaltung – in diesem Fall unsere oder 

die von uns beauftragten Arbeiter – Flächen räumt und streut, hin-

sichtlich derer die Anrainer/Grundeigentümer im Sinne bestimm-

ter gesetzlicher Bestimmungen zur Räumung und Streuung ver-

pflichtet sind. 

Wir weisen deshalb ausdrücklich hin, dass 

• es sich dabei um eine (zufällige) unverbindliche Arbeitsleis-
tung der Marktgemeinde Mooskirchen handelt, aus der kein 
Rechtsanspruch abgeleitet werden kann; 

• die gesetzliche Verpflichtung, sowie die damit verbundene zi-
vilrechtliche Haftung für die zeitgerechte und ordnungsge-
mäße Duzrchführung der Arbeiten in jedem Fall beim ver-
pflichteten Anrainer bzw. Grundeigentümer verbleibt; 

• eine Übernahme der Räum- und Streupflicht durch still-
schweigende Übung im Sinne des § 863 Allgemeines Bürger-
liches Gesetzbuch (ABGB) hiermit ausdrücklich ausgeschlos-
sen ist. 

 

Da es immer wieder vorkommt, dass entlang von Privat-Straßen 

und/oder Interessentenwegen durch die in die Straßenflucht hän-

genden Äste und Bäume Winterdienstfahrzeuge beschädigt wer-

den (Spiegel, Kratzer, etc.) informieren wir hiermit, dass eine 

Schneeräumung nur dann stattfindet, wenn ein ungehindertes Be-

fahren möglich ist. 

Entfernen Sie bitte rechtzeitig alle Hindernisse! 
 

Bitte teilen Sie auch mit, wenn eine Schneeräumung eventuell 

nicht erwünscht ist. 

Volksschule - Leseerziehung 
 

Die Schüler der 4.Klasse besuchten die 1.Klasse, um den „Klei-

nen“  die „Geschichte vom Nikolaus“ von Mira Lobe vorzulesen 

bzw. ihnen auch die Bilder zu zeigen. Den Schülern gefiel es sehr 

gut und sie waren  

begeistert von der  

Lesefertigkeit  

der Großen – somit  

sind sie sicher die  

Nächsten, die den  

anderen  

Klassen etwas  

vortragen wollen. 

Sigrid Bock 

Nikolo und Krampus 
haben sich sehen lassen, sorgten in knapp 30 Haushalten unserer 

Gemeinde für Überraschung. Wir  
danken sehr herzlich für die  
freundliche Aufnahme. Ebenso  

bei Bäckerei KOS, Cafe-Konditorei  
faMoos und Reisebüro PÖLZL für 

die dankenswerte Unterstützung. 

Kindergarten-Kinder, „Zwergerl“ 

konnten beteilt werden. DANKE. 

 

  

Kindergartenkinder haben den Weihnachtsbaum im Amtsgebäude ge-

schmückt. Vielen Dank. Damit verbinden wir unsere besten Wünsche 
an Sie für angenehme friedvolle WEIHNACHTSTAGE.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Alle MitarbeiterInnen, sowie die Mitglieder von Ge-

meindevorstand und Gemeinderat entbieten Ihnen 

frohe, stimmungsvolle Weihnachten 2016. 
 

 

Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. 
Hört man damit auf,  
treibt man zurück. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termin-Ausblicke 
Sonntag, 18.12. – 18 h Pfarrkirche 
„Mooskirchner Advent“ mit dem „Chor pro musica“, Harald 

Fripertinger – Flöte und Susanne Laaha - Harfe 
 

Samstag, 24.12. – „Heiliger Abend“ 
„der Zauberer kommt …“, 13.15 h, Pfarrheim 

Kinderkrippenfeier, 15.30 h, Pfarrkirche 

Turmblasen Ensemble Jugendkapelle, 21.30 h 

Christmette, 22 h, Pfarrkirche 
 

Sonntag, 25.12. – „Christtag“ 
Hirtenamt, 8 h, Pfarrkirche – mit Gerlinde Hörmann (Orgel) und 

Harald Fripertinger (Querflöte) 

Hochamt, 10 h, Pfarrkirche – Gestaltung: „pro musica“ 
 

Montag, 26.12. – „Stefanitag“ 
hl. Messe, 9 h, Pfarrkirche 
 

Mittwoch, 28.12. – „Unschuldige Kinder“ 
hl. Messe und Kindersegung, 9 h, Pfarrkirche 
 

Donnerstag, 29.12. und Freitag, 30.12. –  
„die Sternsinger kommen“ 
und ersuchen um Aufnahme – „Gutes für andere tun“ 
 

Samstag, 31.12. – „Silvester“ 
Fackelwanderung mit dem ÖKB, Hinweise dazu in dieser Aus-

gabe bitte beachten 

 

 

 

Haushälterin wird gesucht 
 

Einsatzgebiet Mooskirchen, fürsorgliche Kinderbetreuung 

+ Haushaltsführung incl. Kochen und Wäsche, 

Führerschein B erforderlich, ca. 25 Arbeitsstunden pro Wo-

che. Bewerbungen unter franz.draxler@gefluegel-drax-
ler.at oder 0664/38 45 308. 
 

Ärztedienst – Weihnachten / Neujahr 
  

24.12. Hl. Abend 

AbAbend 
Dr. Ferdinand REITER       Tel. 3531 

25.12. Christtag Dr. Karl Oliver WALSBERGER  Tel. 50501 

26.12.Stefanitag Dr. Karin TINNACHER    Tel. 03143/20006 

31.12. Silvester Dr. DA Peter HEIDINGER  Tel. 03143/2235 
  

01.01. Neujahr Dr. DA Peter HEIDINGER  Tel. 03143/2235 
  


